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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Kier und Partner/innen 

haben am 9. März 1995 unter der Nr. 687/J an mich eine schrift­

liche parlamentarische Anfrage betreffend Abstimmungen bei den 

Kammern über die Pflichtmitgliedschaft gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

"1. Wann ist damit zu rechnen, daß entsprechend dem Regierungs­
übereinkommen in den Kammern die Urabstimmungen über die 
Pflichtmitgliedschaften stattfinden werden? 

2. Wird es auch in Niederösterreich bezüglich der Landwirt­
schaftskammer zu so einer Abstimmung kommen? 
.. . 

3. Wird die Fragestellung dies auch deutlich darstellen, oder 
gedenken Sie wiederum den Bürgern suggestivfragen stellen 
zu lassen? 11 . 

. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu den Frageti Ibis3: 

In dem in ~er Anfrage angesprochenen Arbeitsübereinkommen 

zwischen der Sozialdemokratischen Partei Österreichs und der 

Österreichischen Volkspartei vom 29. November 1994 ist hiezu 

unter anderem folgendes ausgeführt: 

"Die Regierungsparteien gehen davon aUs, daß am Ende eines 

Reformprozesses, der riicht länger als zwei Jahr~ dauern soll, 

in allen Kammern bis Ende 1996 eine Befragung aller Mitglieder 
. . . . . 

durchgeführt wird." Die Durchftihrung einer solchen Befragung 

der Mitglieder der Kammern, einschließlich der Erlassung all­

fälliger geset~licher Regelungen, die in diesem Zusammenhang 

zweckmäßig erscheinen könnten, ist jedoch nach der geltenden 
. . 

Rechtslage keine Angelegenheit, die in den Völlzieh~ngsbereich 

des Bundeskanzleramts fällt. 

Die Fragestellung der gegenständlichen parlamentarischen An­

frage bezieht sich darüber hinaus aus meiner sicht a~ch nicht 
. . 

auf einen G~genstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 

Abs.l B-VG. Dies w~rd besonders deutlich, wenn auf eine Ab­

stimmung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und so~it 

auf eine Angelegenheit, .die in die Zuständigkeit des Landes 

fällt,Bezug genommen wird. 
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